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Regeste
Betäubungsmittel
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Das BAG hat am 11. Juni 2007 eine Verfügung nach Art. 25a Abs. 2 VwVG erlassen, welche gleichzeitig eine Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG darstellt (Art. 25a Abs. 2 VwVG; siehe auch ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 37 Rz. 2.39). Eine sachliche Ausnahme gemäss Art. 32 VGG liegt nicht vor.
E. 1.2
Zulässig sind Beschwerden gegen Verfügungen von Vorinstanzen gemäss Art. 33 VGG. Das BAG, welches die Verfügung vom 11. Juni 2007 erlassen hat, ist eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. d VGG, so dass das Bundesverwaltungsgericht für die Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig ist.
E. 1.3
Der Beschwerdeführer, welcher das Centro Terapeutico X._______ S.L., einen von ihm gegründeten selbständigen Rechtsträger nach spanischem Recht, vollständig kontrolliert und zu 100% finanziert (vgl. insbesondere die Eingabe des Beschwerdeführers vom 30. September 2008), hat vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen. Er ist - namentlich aufgrund seines wirtschaftlichen Interesses an dem von ihm beherrschten Rechtsträger - durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und weist ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung auf. Entsprechend ist er im Sinne von Art. 48 Abs. 1 VwVG zur Beschwerde legitimiert.
E. 1.4
Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht (Art. 50 ff. VwVG) eingereicht wurde, ist darauf einzutreten.
E. 2
Aufgrund des durch Art. 49 Abs. 1 VGG in Verbindung mit Anhang Ziff. 10 VGG eingeführten, seit dem 1. Januar 2007 in Kraft stehenden Art. 25a VwVG kann, wer ein schutzwürdiges Interesse hat, von der Behörde, die für Handlungen zuständig ist, welche sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und Rechte oder Pflichten berühren, verlangen, dass sie (a) widerrechtliche Handlungen unterlässt, einstellt oder widerruft; (b) die Folgen widerrechtlicher Handlungen beseitigt; (c) die Widerrechtlichkeit von Handlungen feststellt. Die Behörde entscheidet durch Verfügung. Nach der bisher ergangenen Doktrin, der sich das Bundesverwaltungsgericht insbesondere aufgrund von Sinn und Zweck von Art. 25a VwVG anschliesst, führt jeder formelle oder materielle rechtliche Mangel des Realakts zu dessen Widerrechtlichkeit. Namentlich ist somit der engere Begriff der Widerrechtlichkeit im Staatshaftungsrecht nicht massgebend, so dass den entsprechenden Vorbringen des BAG insbesondere in der angefochtenen Verfügung insoweit nicht gefolgt werden kann. Verlangt wird vielmehr eine umfassende Prüfung der Rechtmässigkeit der Handlungen (zum Ganzen: Enrico Riva, Neue bundesrechtliche Regelung des Rechtsschutzes gegen Realakte, SJZ 2007, S. 342, mit Hinweisen; Beatrice Weber-Dürler, Art. 25a, in: Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich u.a. 2008, Rz. 40, mit weiteren Hinweisen).
E. 3
Faktisch verwaltet und unterhält heute Infodrog, die gemäss dem Organigramm der SODK deren Generalsekretariat angegliedert ist (vgl. auch Daniel Kübler u.a., Evaluation der Verbundaufgabe Infodrog, Schlussbericht, Zürich 2008, insbesondere S. 1, 13 und 15), namentlich die fragliche Homepage infoset sowie die Datenbank Infodrog. Zur Schaffung dieser Dienstleistungen wurde jedoch durch Art. 15c Abs. 3 BetmG der Bund selbst (mittels BAG als zuständiges Verwaltungsorgan) verpflichtet. Entsprechend hielt auch die Botschaft des Bundesrates betreffend die Änderung des BetmG vom 9. Mai 1973 (BBl 1973 I 1366) fest, dass der Bund zur Unterstützung der Kantone bei der Durchführung des Gesetzes eine entsprechende Dokumentations-, Informations- und Koordinationsstelle "schafft und unterhält". Nach der neuesten Revision des BetmG vom 20. März 2008 (noch nicht in Kraft) sieht nun auch dessen Art. 29a Abs. 3 explizit vor, dass "das Bundesamt für Gesundheit" eine entsprechende Stelle "unterhält"; die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates hielt hierzu in ihrem Bericht vom 4. Mai 2006 (BBl 2006 8618) fest, dass - da das BAG zuständig sei - dieses auch explizit genannt werden solle, was indiziert, dass keine materielle Gesetzesänderung beabsichtigt war und auch schon vorher das BAG selbst die entsprechenden Stellen "schaffen und unterhalten" sollte. Mit Vertrag vom 11. März 2005 hat das BAG die entsprechenden Leistungen bei der SODK "eingekauft" (für eine Delegation im Rechtssinne fehlt es bereits an einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage). Innerhalb der SODK wird diese Aufgabe von der dem Generalsekretariat angegliederten Infodrog wahrgenommen, welche heute wie dargelegt faktisch insbesondere die Homepage infoset und die Datenbank Infodrog führt und verwaltet. Die entsprechenden - faktisch durch Infodrog offerierten - Leistungen sind deshalb dem BAG (und nicht, wie vom BAG insbesondere in seiner Vernehmlassung vom 14. September 2007 angegeben [auch] der SODK, welcher es diesbezüglich insbesondere an der Verfügungszuständigkeit fehlt) als gesetzlich zuständige Behörde zuzurechnen, so dass dieses mit der hier angefochtenen Verfügung vom 11. Juni 2007 zu Recht auf die entsprechenden Gesuche des Beschwerdeführers eingetreten ist.
E. 4
Soweit der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde die Löschung der Links zu zwei Filmbeiträgen der "10vor10"-Sendung vom 4. und 8. August 2006 über das Centro Terapeutico X._______ S.L. von der Homepage infoset beantragt hat, ist dieses Begehren - da die entsprechenden Beiträge zwischenzeitlich nicht mehr auf der fraglichen Homepage figurieren - gegenstandslos geworden und die Beschwerde insoweit abzuschreiben.
E. 5
Noch streitig und vorliegend vom Bundesverwaltungsgericht zu prüfen ist, ob das BAG mit Verfügung vom 11. Juni 2007 das Gesuch des Beschwerdeführers um Wiederaufnahme des Centro Terapeutico X._______ S.L. in die Datenbank Infodrog zu Recht abgewiesen hat.
E. 6
Aufgrund von Art. 15c Abs. 3 BetmG unterstützt der Bund Kantone und private Organisationen bei der Durchführung des BetmG durch Dienstleistungen. Er schafft eine Dokumentations-, Informations- und Koordinationsstelle und fördert die Ausbildung des Fachpersonals für die Behandlung betäubungsmittelabhängiger Personen. Entgegen Art. 15c Abs. 3 Satz 3 BetmG hat der Bundesrat hierzu keine weiteren Einzelheiten geregelt. Mit einer entsprechenden Ergänzung ist überdies auch fortan nicht zu rechnen, wurde doch die Verpflichtung zum Erlass einer bundesrätlichen Verordnung mit der neuesten Revision des BetmG vom 20. März 2008 (noch nicht in Kraft) aus dem Gesetz gestrichen. Entsprechend erweist sich der gesetzliche Auftrag aus Art. 15c Abs. 3 BetmG an den Bund, eine Dokumentations-, Informations- und Koordinationsstelle zu schaffen, als sehr offen und unbestimmt.
E. 7
Aufgrund des im Verwaltungsrecht grundsätzlich herrschenden Territorialitätsprinzips entfaltet öffentliches Recht nur in dem Staat Rechtswirkungen, der es erlassen hat. Nach dem Territorialitätsprinzip richtet sich die Zuständigkeit zur Gesetzgebung einerseits, die Kompetenz zu hoheitlichen Verwaltungshandlungen andererseits (Pierre Moor, Droit administratif, Bd. I, 2. Aufl., Bern 1994, S. 158). Schweizerisches öffentliches Recht wird demnach nur auf Sachverhalte angewendet, die sich in der Schweiz zutragen (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 357; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 24 Rz. 3), wobei jeweils der Anknüpfungspunkt zu eruieren ist, nach dem sich der "schweizerische Sachverhalt" bestimmt.
E. 7.1
Zunächst ist zu prüfen, ob das Territorialitätsprinzip auf das Informationshandeln des Bundes nach Art. 15c Abs. 3 BetmG Anwendung findet und somit der Aufnahme ausländischer Behandlungsstellen in die Datenbank Infodrog entgegenstehen würde. Bei der Umsetzung von Art. 15c Abs. 3 BetmG, wonach der Bund eine Dokumentations-, Informations- und Koordinationstelle schafft, und damit namentlich auch bei der Realisierung und der Verwaltung der Datenbank Infodrog, handelt es sich weder um Gesetzgebung noch um hoheitliches Verwaltungshandeln, so dass das Territorialitätsprinzip zumindest nicht direkt anwendbar ist. So schliesst doch das Territorialitätsprinzip nicht aus, dass der Bund über bestimmte ausländische Sachverhalte (wie beispielsweise über die Sicherheit in diversen Staaten oder ähnliches) Dokumentationen oder Informationen zur Verfügung stellt. Insofern ist entgegen der Vernehmlassung des BAG vom 14. September 2007 nicht ausgeschlossen, dass der Bund aufgrund von Art. 15c Abs. 3 BetmG ebenso wie über schweizerische auch über ausländische Behandlungsstellen informieren müsste.
E. 7.2
Weiter ist zu eruieren, ob das Territorialitätsprinzip, das wie aufgezeigt auf das Informationshandeln des Bundes nicht direkt anwendbar ist, im vorliegenden Fall allenfalls mittelbar anwendbar ist.
E. 7.2.1
Nach Art. 15a Abs. 1 und 2 BetmG fördern die Kantone die Aufklärung und Beratung zur Verhütung des Betäubungsmittelmissbrauchs und schaffen die notwendigen Einrichtungen. Sie sorgen für die Betreuung von Personen, die wegen Betäubungsmittelmissbrauchs der ärztlichen Behandlung oder fürsorgerischer Massnahmen bedürfen. Die Botschaft des Bundesrates betreffend die Änderung des BetmG vom 9. Mai 1973 (BBl 1973 I 1364) verdeutlichte hierzu, dass den Kantonen die Pflicht auferlegt werde, für die Betreuung und die berufliche und soziale Wiedereingliederung von Personen zu sorgen, die wegen Betäubungsmittelmissbrauchs der ärztlichen Behandlung oder zumindest fürsorgerischer Massnahmen bedürften. Nach Art. 15a Abs. 3 BetmG können die mit der Durchführung dieser Vorschrift beauftragten Behörden in diesem Rahmen bestimmte Aufgaben und Befugnisse privaten Organisationen übertragen.
E. 7.2.2
Gemäss Art. 34 Abs. 1 Bst. e BetmG bezeichnen die Kantone namentlich die Behörden und Ämter für die Aufsicht über die zugelassenen Behandlungs- und Fürsorgestellen. Eine entsprechende Aufsicht muss somit insbesondere auch für die Aufsicht über allfällige nach Art. 15a Abs. 3 BetmG eingesetzte private Organisationen sichergestellt werden. Dies folgt jedoch bereits aus dem in Lehre und Rechtsprechung etablierten Grundsatz, wonach die Delegation öffentlicher Aufgaben an Private oder private Institutionen insbesondere voraussetzt, dass die Privaten der Aufsicht des Staates unterstehen (BGE 103 Ia 544 E. 5c; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 1509; Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl., Basel 1986, Bd. II, Nr. 157, S. 1139 f., mit Hinweisen).
E. 7.2.3
Art. 15a BetmG in Verbindung mit Art. 34 Abs. 1 Bst. e BetmG indiziert somit die Absicht des Gesetzgebers, dass die Therapie betäubungsmittelabhängiger Personen in (privaten oder öffentlichen) Behandlungsstellen erfolgen soll, welche unter einer kantonalen Aufsicht stehen. Für entsprechende private Einrichtungen ergibt sich dies wie dargelegt bereits aus der Rechtsprechung und Lehre, wonach die Auslagerung öffentlicher Aufgaben an Private bedingt, dass sie der staatlichen Aufsicht unterliegen.
E. 7.2.4
Aufgrund des Territorialitätsprinzips kann eine wirksame und effiziente Aufsicht durch die schweizerischen (kantonalen) Behörden nur in der Schweiz erfolgen (vgl. auch die Ausführungen des Beschwerdeführers in seiner Beschwerde, wonach eine Einrichtung im Ausland nicht unmittelbar einer schweizerischen Aufsichtsbehörde unterstehen könne). Namentlich verfügen die schweizerischen Behörden nämlich nicht über die Kompetenz, um bei Schwierigkeiten mit im Ausland tätigen Behandlungsstellen direkt, schnell und effizient hoheitlich und vor Ort intervenieren zu können. Als Anknüpfungspunkt bei der Anwendung des Territorialitätsprinzips ist vorliegend aufgrund der Verfolgung gesundheitspolizeilicher Ziele auf den Ort der Ausübung der fraglichen Tätigkeit abzustellen (hinsichtlich gesundheitspolitischer Regelungen August Mächler, Interkantonale Freizügigkeit am Beispiel der Medizinalpersonen, ZBl 2002, S. 338; Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl., Basel 1986, Bd. I, Nr. 18, S. 119 f., generell betreffend die Anwendbarkeit von Polizeivorschriften; ebenso Pierre Moor, Droit administratif, Bd. I, 2. Aufl., Bern 1994, S. 159; siehe auch André Grisel, Traité de droit administratif, Neuenburg 1984, Bd. I, S. 158 f.; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 24 Rz. 4 ff.). Es ist also zu fragen, ob eine bestimmte Behandlungsstelle ihre Tätigkeit in der Schweiz ausübt und somit der schweizerischen (kantonalen) Aufsicht (unter bestimmten Bedingungen) untersteht, oder ob die Tätigkeit vielmehr im Ausland ausgeübt wird und eine entsprechende Aufsicht somit nicht erfolgen kann. Entsprechend kann sich auch die Aufgabe des Bundes nach Art. 15c Abs. 3 BetmG, eine Dokumentations-, Informations- und Koordinationsstelle zu schaffen, lediglich auf entsprechende in der Schweiz tätige Behandlungsstellen beziehen.
E. 7.2.5
Beim Beschwerdeführer handelt es sich (insbesondere gemäss seiner Eingabe vom 30. September 2008) um einen in der Schweiz ansässigen, nach schweizerischem Recht konstituierten (Träger-)verein, welcher das Centro Terapeutico X._______ S.L., einen von ihm gegründeten selbständigen Rechtsträger nach spanischem Recht, vollständig kontrolliert und zu 100% finanziert. Dieser Rechtsträger, der gemäss Rechtsbegehren des Beschwerdeführers in die Datenbank Infodrog wieder aufgenommen werden soll, ist in Aguilas (Murcia, Spanien) domiziliert und übt da auch seine Therapietätigkeit aus. Entsprechend kann das Centro Terapeutico X._______ S.L. keiner wirksamen Aufsicht durch schweizerische Behörden unterliegen.
E. 7.2.6
Dass eine entsprechende Aufsicht durch die spanischen Behörden wahrgenommen werden könnte, kann vorliegend die fehlende schweizerische Aufsicht nicht ersetzen, zumal die Behandlungsstelle, wie Infodrog in ihrer Eingabe vom 1. September 2008 vorbrachte und schlüssig belegte, in Spanien nur über eine Betriebsbewilligung gemäss der Gesetzgebung für Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen ohne stationäre Aufnahme, für die gesundheitliche Betreuung Drogenabhängiger (Real Decreto 1227/2003, Anexo II; C.2.90: Otros proveedores de assistencia sanitaria sin internamiente; U.71: Atención sanitaria a drogodependientes), verfügt. Entsprechend ist für den stationären, sozialrehabilitativen Angebotsteil auch keine Aufsicht durch spanische Behörden gewährleistet.
E. 7.3
Die per Ende Februar 2006 eingeführte Praxis von Infodrog, wonach die im Ausland "domizilierten" Institutionen (mit Schweizer Trägerschaft) - soweit "domiziliert" als "im Ausland behandelnd tätig" zu verstehen ist, was insbesondere für das Centro Terapeutico X._______ S.L. zutrifft - aus der Datenbank Infodrog entfernt worden sind, erweist sich deshalb vor diesem Hintergrund als rechtmässig.
E. 8
Zu prüfen bleibt noch, ob der Grundsatz der Rechtsgleichheit und die Rechtssicherheit der Praxisänderung ausnahmsweise entgegenstehen und somit verlangen, dass an der bis dahin geltenden alten Praxis festgehalten wird (hierzu: Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 509 ff.).
E. 8.1
Wie aufgezeigt liegen der Praxisänderung aufgrund der fehlenden schweizerischen Aufsicht für im Ausland tätige Behandlungsstellen ernsthafte und sachliche Gründe zugrunde. Wegen dieser fehlenden Aufsichtsmöglichkeit hat Infodrog, wie sich insbesondere ihrem Informationsschreiben vom Mai 2006 entnehmen lässt, per Ende Februar 2006 die im Ausland "domizilierten" Institutionen mit Schweizer Trägerschaft aus der Datenbank Infodrog entfernt (im Ausland domizilierte Institutionen mit ausländischer Trägerschaft waren bereits zuvor nicht in der Datenbank Infodrog verzeichnet). Diese (der Vorinstanz zuzuschreibende) Praxisänderung durch Infodrog basiert auf einer besseren Kenntnis der gesetzgeberischen Absichten, mit der die bisherige Praxis als unrichtig erkannt wurde (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 511).
E. 8.2
Zwar ist insbesondere das wirtschaftliche Interesse des Beschwerdeführers, mit dem Centro Terapeutico X._______ S.L. in der Datenbank Infodrog zu figurieren und so von den zuständigen Stellen wahrgenommen zu werden, ohne weiteres ersichtlich, ist doch dessen Angebot auf schweizerische Kunden ausgerichtet (vgl. nur die Stellungnahme des Beschwerdeführers vom 30. September 2008). Insbesondere durch das sehr hoch zu bewertende gesundheitspolizeiliche Interesse, Drogenabhängige zum Schutz ihrer Gesundheit ausschliesslich in Behandlungsstellen unterzubringen, über die eine wirksame schweizerische Aufsicht besteht, so dass in Problemfällen effizient interveniert werden kann, überwiegt jedoch vorliegend das Interesse an der richtigen Rechtsanwendung gegenüber demjenigen der Rechtssicherheit, zumal sich interessierte Stellen bei Infodrog nach wie vor über ausländische Angebote und Aufsichtsstrukturen informieren können.
E. 8.3
Allein dadurch, dass das BAG, wie der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde vorbringt, über den Durchlauf des Zertifizierungsverfahrens gemäss dem Projekt QuaTheDA (BSV-IV 2000, ISO 9001:2000, QuaThe DA; Ref. Nr. [...]) informiert gewesen ist, verstösst die Streichung des Centro Terapeutico X._______ S.L. aus der Datenbank Infodrog nicht gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, zumal der Beschwerdeführer - wie Infodrog in seinem Informationsschreiben vom Mai 2006 darlegte - vorgängig über die geplante Praxisänderung informiert worden ist (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 515 ff., Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 23 Rz. 15).
E. 8.4
Schliesslich erfolgte die Praxisänderung in grundsätzlicher Weise, indem sämtliche ausländischen Behandlungsstellen (mit schweizerischer Trägerschaft) von der Datenbank Infodrog genommen wurden, und die neue Praxis nach wie vor besteht und, soweit nach der Darstellung von Infodrog ersichtlich, auch in Zukunft aufrecht erhalten werden soll (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 512).
E. 9
Im Ergebnis erweist sich die Streichung des Centro Terapeutico X._______ S.L. von der Datenbank Infodrog als rechtmässig, weder das Gleichheitsprinzip noch der Grundsatz der Rechtssicherheit stehen der entsprechenden Praxisänderung entgegen. Folglich ist die Beschwerde gegen die Verfügung des BAG vom 11. Juni 2007 abzuweisen.
E. 10
Zu entscheiden ist noch über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.
E. 10.1
Die Verfahrenskosten, bestehend aus den Gerichtsgebühren und den Auslagen, werden im vorliegenden Verfahren - unter Berücksichtigung des Umfanges und der Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien sowie der durch die Vorinstanz zu vertretenden beziehungsweise dieser zuzurechnenden Gegenstandslosigkeit hinsichtlich der Löschung der Links zu den Filmbeiträgen der "10vor10"-Sendung vom 4. und 8. August 2006 von der Homepage infoset - auf pauschal Fr. 2'000.- festgesetzt (Art. 63 Abs. 4bis VwVG in Verbindung mit Art. 1 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2). Sie sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- zu verrechnen. Der Restbetrag ist dem Beschwerdeführer auf eine von ihm anzugebende Zahlstelle zurückzubezahlen.
E. 10.2
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG e contrario; eine Parteientschädigung aufgrund der teilweisen Gegenstandslosigkeit erweist sich nach Art. 15 VGKE vorliegend als nicht angebracht).
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